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Auch zuviel Zuckerl können 
bitter sei n 

oder die Sorge unseres Ministers um die soziale Absicherung der Studierenden 

Jürgen HlIIJ!8der 
Stellv. Vors. Oll-111 

Das Bundesministerium 
für Wissenschaft und For
schung ist zu der Erkennt
nis gekommen, "daß eine 
ausreichende soziale Absi
cherung der Studierenden 
während des Studiums 
eine der wesentlichen Vor
aussetzungen für den Stu
dienabschluß bzw. für 
dessen Zeitpunkt darstellt. 
Jede Nebenbeschäftigung 
während des Studiums, die 
aus finanziellen Gründen 
zur Absicherung des Le
bensunterhaltes angenom
men werden muß, 
verstärkt tendenziell die 
Gefahr eines Studienab
bruchs, jedenfalls aber ist 
sie mit einer Studienverzö
gerung verbunden. " 

Um dieser (neuen 1) Er
kenntnis gerecht zu wer
den, liegt seit Anfang 
Jänner ein Entwurf eines 
neuen Studienförderungs
gesetzes (StudFG 1992) 
vor. Kernpunkt diesen 
neuen Stipendiengesetzes 
ist, daß Studierende mit ei
genem Wohnsitz am Stu
dienort (aufgrund der zu 
großen Entfernung zum 
Heimatwohnsitz) mit 
84.000 öS jährlich ihren 

Lebensunterhalt bestreiten 
können. Für Studierende, 
die bei den Eltern wohnen, 
wir dieser jährliche Auf
wand mit 54.000 öS fest
gesetzt. In monatlichen 
Beträgen ausgedrückt be
deutet dies 7.000 öS bzw. 
4.500öS. 

Kann den Eltern der Stu
dierenden diese Höhe an 
Unterhaltsleistung nicht 
zugemutet werden, springt 
der Staat ein, wie bisher in 
Form von Stipendien. In 
den oben genannten Beträ
gen ist allerdings die Fami
lienbeihilfe bereits 
inkludiert, sodaß ein et
waigiges Stipendium um 
diesen Betrag (in Zukunft 
jährlich 12 x 2.(00) ver
mindert wird. 

Neu ist nun der Anspruch, 
daß damit der gesamte fi
nanzielle Aufwand des/r 
StudentIin abgedeckt sein 
muß. Daraus resultieren 
einge gravierende Ein
schränkungen für jene, die 
das Stipendium nicht ver
lieren wollen. 

Einkünfte aus Ferialarbeit 
blieben bis zu einer Höhe 
von 47.000 ÖS bisher un
berücksichtigt. Diese Aus
nahme wird ersatzlos 
gestrichen. Zusätzlich 

, wurde die Freibetrags
grenze für die Bemes
sungsgrundlage der 
Studierenden von 20.000 
ös auf 12.000 öS herab
gestzt. Das heißt also: Bis
her konnte man in den 
Ferien 47.000 öS und über 
das ganze Jahr verteilt zu
sätzlich 20.000 öS venlie-

nen, ohne daß sich das Sti
pendium vermindert hat. 
In Zukunft vermindern alle 
Einkünfte über 12.000 öS 
jährlich das Stipendium 
um den diese Grenze über
schreitenden Betrag. 
Grund für diese drasti
schen Einschränkungen 
für Stipendienbezieher/in
nen ist ja die Erkenntnis 
desBMWF, "daßeinewei
tere Erwerbstätigkeit 
(auch während der vorle
sungsfreien Zeit) nicht 
mehr notwendig ist. " 

Ich zitiere weiter: "Die Be
deutung praxisorientierter 
Tätigkeit zur gewählten 
Studienrichtung wird da
mit nicht in Frage gestellt, 
da sie vielmehr eine wert
volle Ergänzung und Moti
vation für die 
wissenschaftliche Berufs
vorbildung darstellt." In 
der Realität bedeutet dies 
aber, daß Stipendienbezie
her allerdings nur solche 
Jobs zur vom Ministerium 
gewünschten Berufsvor
bildung annehmen kön
nen, die entweder völlig 
unterbezahlt oder gleich 
gar nicht bezahlt sind. Die 
"Motivation" zur "wert
vollen Ergänzung" sinkt 
dabei wohl in den Keller. 

Studienwechsel nach Ab
legung der ersten Diplom
prüfung führen in Zukunft 
auch zur Streichung des 
Stipendiums. Für Studie
rende an der Fakultät Ma
schinenbau bedeutet dies 
zum Beispiel, daß ein 
uminskribieren von Ma
schinenbau auf Maschi
nenbau/Wirtschaft nach 
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Ablegung der ersten Di
plomprüfung nur unter 
Verlust des Stipendiums 
möglich ist. 

Als Zuckerl an diesem Ent
wurf muß der Umstand ge
wertet werden, daß durch 
veränderte Grenzen und 
Absetzbeträge für die B~
messungsgrundlage in Zu
kunft mehr Student/in/en 
ein Stipendium erhalten 
können. Sauer wird dieses 
Zuckerl allerdings durch 
die oben beschriebenen 
Einschränkungen. Denn 
diese neu hinzugekomme
nen Stipendienbezie
her/innen gehören vor 
allem zum Kreis deljeni
ger, die nur geringe Stipen
dien erhalten werden. Und 
dafür dürfen sie fast nichts 
mehr in den Ferien verdie
nen. 

Im gesamten ist dieser Ent
wurf mit einer Fülle von 
solchen kleinen Zuckerl 
gespickt, durch die auf den 
ersten Blick ein guter Ein
druck entsteht. Wären da 
nicht diese sauren Drops 
zwischen, unter und hinter 
den süßen Zuckerln. 

Latest News: Der Entwurf 
für eine Änderung des Fa
milienlastenausgleichsge 
setzes ist auch gerade ins 
Haus geflattert. Wesentli
cherInhalt: Nur wer genug 
Leistung (=Prüfungen) er
bringt, hat Anspruch auf 
Familienbeihilfe. 
Mehr zu den Sozialthemen 
erfahrt ihr imnächsten W
Info Anfang März. 
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